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lr - 10815., Diez,  den 4. November 1915.
Ktt die Herren Bürgermeister

Betrifft : Kartoffelversorgung.
Nach der Bekanntmachung vom 28. Oktober 1915 über die

Abänderung der Bekanntmachung über die Kartoffelvrrsor-
gung vom 9. Oktober 1915 — R .-G.-Bl . Seite 710 ' _
sind alle Kartoffelerzeuger mit mehr als 1 Ha . Kartosielaii-
baufläche verpflichtet , 10 vom Hundert ihrer gesamten
Kartoffelernte bis zum 29. Februar 1916 zur -Verfügung
des Kreises zu halten.

Sie wollen daher umgehend feststellen, wieviel derartiae
Kartoffelerzeuger in Ihrer Gemeinde wohnen , wie diese heißen,
welche Flächen sie mit Kartoffeln angebaut hatten und wie
hoch der Ertrag sich beläuft . Bis zu 20 Proz . können zwangs¬
weise erworben werden . Die nach • dem 10. Oktober 1915
ton den Kartoffelerzeugern verkauften Speisekartoffeln sind
ebenfalls anzugeben , da sie anzurechnen sind.

Bericht bestimmt bis zum 10  d . Mts.
Bei dieser Gelegenheit empfehle ick Ahnen , bei sämtlichen

Kartoffelerzeugern Ihrer Gemeinde die Anbauflächen fest-
znsteflen ,soweit dies nicht bereits geschehen sein sollte, um
bei weiteren Zwangslieferungen , die, wenn nötig , komme,:
werden , die erforderlichen Unterlagen zu besitzen.

Der Borfitzende des KreisausschufieS.
I . B . .

__ Schön , Kreisdeputierter.
B . 13. 801. 2. M . f. L. I. A. I. 3. 11526.

Berlin,  den 31. Oktober 1915.
Bekanntmachung.

gctreidestetle in Zukunft zu einer Erhöhung der täglichen
Brotration schreiten kann und ob es möglich sein wird
größere Getreidemengen zu Futterzwecken frei zu geben. Es
rst daher notwendig , daß alle zur Mitwirkung
b ei d e r B o r ra t s e r h e b u n g b e r u f e n e n Stellen
ungeachtet aller ihnen durch kriegswirtschaftliche Maßnah¬
men bereits erwachsenen Arbeitslast , deren Bewältigung
vollste Anerkennung verdient , den Aufgaben dieser Erhebung
angesichts der ihr zukommendeu Wichtigkeit vollste Sorg¬
falt widmen und da'ß sich ackch jeder einzelne Anzeige¬
pflichtige bei Abgabe der Anzeige die Notwendigkeit pein¬
lichster Genauigkeit vor Augen hält . Muß auf ' der einen
Seite eine Ueberschätzungder ungedroschenen Getreidevor¬
räte selbstverständlich vermieden werden, so ist auf der
anderen eine übergroße Vorsicht in ihrer Schätzung mit dem
Zwecke der Erhebung ebensowenig vereinbar.

Die Herren Regierungspräsidenten ersuchen wir er¬
gebenst, hiernach für eine entsprechende Verständigung aller
beteiligten Stellen und für eine planmäßige Aufklärung
der Bevölkerung über die Bedeutung dieser Vorratserhe¬
bung schleunigst und mit Nachdruck  Sorge zu
tragen.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen
nnd Forsten.

! x In Vertretung:
(gez.) Küster.

Minister des Innern.
In Vertretung.
(gez.) Drews.

An die Herren Regierungspräsidenten.

Der

Im Anschluß an unsere Ausführungsanweisung für
die auf Grund der Bundesratsverordnung vom 22. Oktober
d. I . — R.-G.-Bk. S . 691 — a m 16 . November  d . Js.
vorzunehmende Erhebungder Vorräte von Brot¬
getreide , Hafer und Mehl  machen wir darauf auf¬
merksam, daß die Ergebnisse dieser Erhebung für die weitere
Entwickelung auf dem Gebiete der kriegswirtschaftlichen
Maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung und der
Viehfütterung von ausschlaggebender Bedeu¬
tung  sein werden und daß daher alles auf die Erzi e-
lung einer möglichst zuverlässigen Auf¬
nahme der Vorräte  ankommt . Von dem Ausfall der
Erhebung wird es insbesondere abhängen , ob die Reichs-

J .-Nr . II. 10890 . Diez,  den 6. November 1915.
An die Herren Bürgermeister

Abdruck zur Kenntnis und genauen Beachtung. An
der Hand der Wiegungen der Getreidebestände beim Dreschen,
der Freigabe an die Selbstversorger und der Unterlagen über
die Verwendung der Saatgutmengcn dürfte es Ihnen nicht
schwer halten , die von den Landwirten bei der Bestandsauf¬
nahme am 16. d. Mts . zu machenden Angaben genau zukontrollieren.

Der Vorsitzende des Krcisansschusses.
I . V.

S chö n , Kreisdeputierter,
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Bekanntmachung,
betreffend

Beschlagnahme, Behandlung , Ver¬
wendung und Meldepflicht von rohen

Hauten und Fellen.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Ge¬

setzes über den Belagerungszustand vom 4 Jum,1851 beM
auf Grund des Baheruchen Gesetzes über den Kriegszustand
vom 5. November 1912 in Verbindung mit der Allerhöchsten
Verordnung vom 31. Zuli 1914 hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß rede Zuwider¬
handlung , soweit nicht nach den allgemeinen «otrasge,etzen
höhere Strafen verwirkt sind, nach 8 6 ) der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 3o7> oder nach § o )
der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Fe¬
bruar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54) bestraft wrrd.

8 1.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
a) alle Großviehhäute und Kalbfelle , die als vollständige

Haut mindestens folgendes Gewicht haben:
; grün 10 Kg.,

salzfrei 9 Kg.,
trocken 4 Kg.,

b) das ganze aus militärischen Schlachtungen stammende
Gefälle von Schlachttieren aller Art,

c) das in den besetzten" feindlichen Gebieten und den
Etappen - und Operationsgebieten gewonnene Gefalle
von Schlachttieren aller Art und Pferden.

Anländisches Gefälle.
8 2.

Beschlagnahme des inländischen Gefälles.
Alle im 8 1 unter a bezeichneten Häute und Felle ans

dem Jnlande werden hiermit beschlagnahmt.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zn zehntausend Mark wird, ststrn nützt nach ati-
gcmeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft.
' j . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-

fchasft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbs ge,ehaft
über ihn abschließt; . .

2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
Verfahren oder pfleglich zn behandeln, zuwiderhandelt,

9. wer den nach8 5 erlassenen Ansführungsbestimmunz-n
zuwidcrhandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zn der er auf Gnmd

dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestrast, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
aesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder uuvollstänvlge Anga¬
tzen macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark ode,
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monate«
bestraft. - - • - •

* 8 3.
Beräutzerungserlaubiris.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Liefe¬
rung inländischen Gefälles , soweit es nicht aus militärischen
Schlachtungen stammt , in folgenden Fallen erlaubt . .

n) von einem Schlächter***), der Mitglied einer Haute-
perwertungs -Vereinigung (Innung ) rst, an dre Hantever-
Wertungs-Vereinigung (Innung ) rnnerhalb erner Loche
nach dem Fallen der Haut oder des Felles;

b) von einem Schlächter , der nicht Mttgüed erner .Haute-
verwertungs -Vereinigung (Innung ) rst, an einen Händ¬
ler (Sammler ) innerhalb 4 Wochen nach dem Fallen
der Haut oder des Felles;

■)t on einem Händler (Sammler ), dessen monatlicher Um¬
satz 100 der Beschlagnahme unterliegende Haute und
Felle übersteigt, an einen von der Krregs-Rohstoss-
Abteilung des Königlich Preußischen Krregsmrmste-
rtums zugelassenen Großhändlers ) ; n

D von einem Händler (Sammler ), de„en monatlicher Um¬
satz 100 der Beschlagnahme unterliegende Haute und
Felle nicht übersteigt, an einen zugelastenen Groß¬
händler oder einen anderen Händler (Sammler ) ;

e) von einer Häutevcrwertungs -Vereinigung (Innung, , dre
' einem Verband von Häuteverwertungs -Vereinigungen

angehört , an oder durch diesen Verband , andernfalls
an einen zugelassenen Großhändler ; , ,

f) von einem Verband von Häuteverivertungs -Verernrgun-
gen oder einem zugelassenen Großhändler an dre Lam-

q) vorder Sammelstelle an die Verteilungsstelle (8 4);
h) von der Verteilungsstelle an eine Gerberer.

Diese Veräußerungen und Lieferungen sind nur erlaubt,
wenn dem Abnehmer gleichzeitig eine Rechnung über dre
gelieferten Häute oder Felle übergeben wird.

^eoe andere Art der Veräußerung oder Lieferung von
leschmonahmten Häuten oder Fellen ist verboten msbefon-
dere der Ankauf von Häuten oder Fellen durch die Ger¬
bereien von einer anderen Stelle als der Verteilungsstelle.

8 4.
Sammelstelle und Berteiluagsstelle.

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist
die Deutsche Rohhaut -Aktiengesellschaft, Berlin W. 8,

Verteilungsstelle ist die Kriegsleder -Aktiengesellschaft,
Berlin W.8, Behrenftr . 46.

8 5.
Behandlung der Häute und Felle.

Verboten ist jede Verfügung über die beschlagnahmten
Häute oder Felle, wenn nicht die folgenden Vorschriften be¬
obachtet werden oder worden sind:

«) Tie von der Beschlagnahme betroffenen Häute »md
Felle sind bei der Schlachtung der Tiere sorgfältig zu
behandeln. Nach der Entfernung der etwa noch anhaf¬
tenden Fett - und Fleischteile ist unverzüglich nach dem
Erkalten das Gewicht der Haut obê des Felles fes^
zustellen. Tiese Feststellung hat nach Möglichkeit durch
einen vereidigten Wiegemeister zu erfolgen Tätlich
Wiegen ermittelte Gewicht ist in unverlchchlicher « chrrst
(z. B . aus einer an der Haut oder dem Fell zu befesti-

***\ Schlächter im Sinne dieser Bekanntmachungist der¬
jenige, in dessen Eigenlnm die Haut durch die Schlachtung
oder das Fallen verbleibt oder übergeht.

+) Die Liste der zugelassenen Großhändler stt öet der
Kriegs-Rohstosf--Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
ministxriums, Sektion Ch.  II , Berlin SW . 48, Verlängerte
Hedemannstr. 9/10 erhältlich. Sie wird von Zeit zn ^.eck
durch die Fachpresse veröffentlicht.
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KTtfe « . Tkidy ^ m i\t Das Gewicht etwa
den Dungs fachmännisch zu schätzen, ^ n bem Gewichts
Verzeichnis ist sowohl das durch Wregen ermittelte Ge¬
richt als auch das nach Abzug des ge,chatzien Dung-
aewichts sich ergebende Reingewicht (Grüngewicht) auf-
zufii§ -en. Sogleich nach dem Wiegen, spätestens aber
innerhalb 24 Stunden nach dem Fallen ist rede Haut
oder jedes Fell vom Verwahrer sorgfältig zu salzen.
Im übrigen hat jeder Verwahrer die Haut oder das Fell

b) J «dcr ^Händler (Sammler ) hat bis zum zwelten Tage
eines jeden Monats , ein Gewichtsverzerchms des von
ihm im vorhergehenden Monat gesammelten Gefälles
nebst einer Rechnung darüber an den zugela, enen ß
Händler einzureichen, an den er,eme Ware liefern will

c) Ftzde Häuteverwertungs - Vereinigung (Innung ), die
^ einem Verbände angehört , hat bis zum zweiten T g

eines jeden Monats ein Gewichtsverzeichnis über das
im vorhergehenden Monat von ihr gesammelte Gefalle
Ä einer Rechnung darüber an den Verband einzu-

d) Jede^ Häuteverwertungs -Vereinigung (Innung ), die
keinem Verbände angehört , hat bis zum zvxiten Tage
eines jeden Monats ein Gewichtsverzeichnis über das
im vorhergehenden Monat von ihr gesammelte Gefalle
nebst einer Rechnung darüber an einen zugelassenen

Großhändler emzure ^ ^^ Verwertungs-Vereinigungen
und die zugelassenen Großhändler haben bis zum zehn¬
ten Tage eine7 jeden Monats die Gewichtsverze,chnis,e
des im v̂orhergehenden Monat ^ meldet erhaltenen G.-
iälles nebst Rechnungen darüber in der von der Kriegs
Rohstoff-Abteilung des Königlich PreußrichenKriegs-
ministeriums vorgefchriebenen Form an die « ammel-
stelle einzureichen. ^

8 6.
Meldepflicht.

Wer nach Maßgabe der §§ 3 und 5 von *«
ronascrlaubnis keinen Gebrauch gemacht hat , hat über me
in Knem Besitz befindlichen Häute und Felle der Melde¬
stelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung für Leder und - ederroch

olle Berlin W. 8, Behrenstr . 46, Meldung zu erstatten
T -re

:« ..—ZZ
>b ^ .S » .0cx> f-> .pL «rj£• a £? d"

g «: ■» ."
' 5 B 5 " ö » tJ X B3 o d 'S - -g-  e if .3-  ä" ^ ^ qj  S xr

03 =-*^ c:
5 ?* ■& .

- -

iSwi rÄfterf der Krieg.E -M ^ -
-Übteiluua für Leder und Lederrvhstoffe, Berlin W. 8,
Behrenstr . 46, von der Vordrucke für die Meldungen an-

^Zu ^ Meldung verpflichtet ist jede Gerberei innerhalb
einer Woche nach Eingang von ausländischen .yaut
nrun- i?pTIeit bei ihr oder ihrem Lagerhalter , runoerr
Handel- oder gewerbetreibende Personen , Gesellschaft̂ " '
oder landwirtschaftliche Betriebe , Kommunen, ossent-
lich-rechtliche Körperschaften und Verbände, die auslan-
difche Häute im Eigentum oder Gewahrsam haben sind
nur meldepflichtig, sofern der Vorrat mindestens 1R>
Häute oder Felle beträgt und diese einen Monat im ^ u-
land gelagert haben, ohne einer Gerberei zugefnhrt zu
sein. Die Meldung hat innerhalb einer Woche nach Ab¬
lauf der Monatsfrist zu geschehen.

b) Lagerbuchführung.
Jever Meldepflichtige von ausländischen Hauten -rat

ein Lagerbuch zu führen , aus dem rede Blenderung m
dem Vorrat der meldepflichtigen -Haute und ihre Ver¬
wendung er-ichtlich sein muß.

c) Behandlung des Gefälles.
Jeder Verwahrer ausländischen Gefälles , welcher den

Vorrat nicht ' pfleglich behandelt und ichê chtlich
lagert , hat die sofortige Enteignung zu gewärtigen.

8 9.
Ausnahmen.

Tie Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen.
Kriegsministeriums , Berlin S .-W. 48, Verlängerte v e e-
nmnnftr 9/10 kann Ausnahmen von den Anordnungen
dieser^ Bekanntmachung gestatten . Die Entscheidung muß
schriftlich erfolgen.

8 10.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem ^ . November 19l .,

Tage eines jeden Monats für den vergangenen Monat zu
erstatten

Gefalle aus mllttarifchen Schlachtunsen ufm.

Gefätte aus mrlitärifchen Lchlachtttnactt, dett
Lperations -, Etappen- oder besetzten feindlichenGebieten.

Das aus militärischen Schlachtungen (auch des Im
landes ) sowie aus den Operations -, Etappen - oder besetzten
feindlichen Gebieten stanrmende Gefälle ist beschlagnahmt.
Seine Ablieferung und Verwendung ist durch besondere 51 u-

Bezu, ta «r.i9™ G-sM-- n„t W »ct
Berteiluntzsstelle(§ 4).

Ausländisches Gefalle.
Anslänbifches Gefälle.

Jür alle im 8 1 unter a bezeichneten Häute und Felle,
die L dem neutralen oder verbündeten Ausland emge-
sührt sind, gelten folgende besonderen Anordnungen.

Nachträge zu ihr ausgehoben.
C o b l e n z , den 10. November 1915.

«oiumandanlnr von E- ble- r «. El>rcnbr- i>i>- in.

I. 9061. Diez,  den 4. November 1915.

ft« die Herr«« Bürgermeister.
Ick erinnere an meine Kreisblattverfügung vom 13.

v Mts J Nr I. 7930, betreffend Einreichung der ge-
weMichen Katasterblätter, und erwarte ihre Erledigung
innerlstilb 3 Tagen.

Wer Laudrat.
I . V.

Schön . _ _

L II . 642. Limburg,  den 2. November 1915.
Beranntmach»»«.

Nachdem die Maul - und Klauenseuche in der Gemeinde
- . „ ZiS - ch ^ w>rd E .« «ichMch. - »°>.L.
liche Anordnung vom 17. September 191-., Krersblatt . ir.
221, für die Gemeinde Langendernbach aufgehoben.

Eer La»»r«t.
I . V. :
Elsen.
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VelanuimatQung.

Der mifpntd) auf SB Itriengelb  terfäCtt  nach § 1300
der Reichsversicherungsordnung, wenn er nicht inner ha ! b
eines Jahres  nach dem Tode des Ehemannes Zeltens
gemacht wird, und Witwen - und Waisenrenten  sind
nach 8 32o3 der Reichsversicherungsordnunghöchst e >! s für
1 Jahr rückwärts,  Vom Eingänge des Antrags gerechnet,
zu zahlen.

Es kommt nun im Kriege nicht selten vor, dag ein
Versicherter fällt oder infolge einer Verwundung in der
Gefangenschaft verstirbt, ohne daß über den Tod eine Nach¬
richt an die Hinterbliebenen gelangt. Tie Heeresverwaltung
führt vielmehr die Namen derjenigen, über deren Tod ihr
nichts Sicheres bekannt ist, unter den „Vermißten".

Tie Folge hiervon ist, daß die Hinterbliebenen nicht
in der Lage sind, ihre gesetzlichen Hinterbliebenenrenten-An-
sprüche rechtzeitig  geltend zu machen, zumal nach 8 J285
der ReichsversicherungSordnnngdas dem Ableben gleich zu
behandelnde „V e r scho l le n se i n" eines Versicherten erst
ausgesprochen werden darf, wenn während  e i n c s I a h -
res  keine glaubhaften Nachrichten von ihm eingegangen find
und dis Umstünde mit Wahrscheinlichkeit für den eingetretencn
Tod sprechen.

Hiernach würde in den fraglichen Fällen für die betrof¬
fenen Witwen und Waisen die Zahlung des Witwengeldesund
der Witwen- und Waisenrente ganz oder wenigstens zeitweise
nicht erfolgen können, wenn die Antragstelluna erst nach Ab¬
lauf eines Jahres seit dem tatsächlichen oder dem gemäß
8 1266 der Reichsversicherungsordnungvom Versicherungsamt
aufgrund der Wahrscheinlichkeitsannahmefestgesetzten Todes¬
tage geschieht. Es empfiehlt sich daher, in solchen Fällen,
.in denen die Angehörigen eines Vermißten mit der Wahr¬
scheinlichkeit seines Todes rechnen können, die betreffenden
Hinterbliebe nenfttr f o r g e an t rä g e n v ch i n n e r-
halb eines Jahres seit dem Tage des Vermißt¬
seins o d e r d e r le tzl c n Nachricht des Verscholle¬
nen zu stellen  und im  Anträge zu bemerken, daß die
Steroeurkunde oder die Todesbescheinigungim Sinne des
8 1266 der ReichsversicherungSordnnngdemnach st n a chg e-
liefert werde . In solchen Antrag fällen  werden
wir die Rentenbercchnnng vornehmen und die Rentenzahlung
vorbereiten, sofern die Gesetzlichen Voraussetzungen über die
Wartezeit und Erhaltung der Anwartschaft erfüllt sind. So¬
bald die Sterbebeschcinigungdann vorgelegt wird, könnte die
Rentenzahlung sofort mit rückwirkender Kraft erfolgen.

Der Vorstand der Landesverstchernngsanstalt
Hessen-Nassau.

Freiherr von Riedesel, Landeshauptmann.

Cassel,  den 21. Oktober 1915.
Bekanntmachung.

In unserem Rundschreiben dom 2. September ds Js.
haben wir darauf hingewiesen, daß es für die Hinterbliebenen
von den schon längere Zeit als vermißt" gemeldeten Ber-
sichetten ratsam sei, ihre Hinterbliebenenrenten-Ansprüche für¬
sorglich noch vor Ablauf eines Jahres seit Eingang der
letzten Nachricht von dem Vernrißteu zu stellen, weil sonst
wegen der Bestimmung des 8 1300 R. V. 0 . leicht ein Renten¬
verlust eintreten könnte, nämlich dinn , wenn der Renten¬
antrag erst nach Ablauf eines Jahres nach dem Todestag des Ver¬
sicherten eingehen würde. Tie vorliegende Anfrage eines größeren
Bürgermeisteramtes gibt uns Grund zu der Annahme, daß unser
Rundschreiben nicht überall genügend bekannt gegeben ist. Wir er¬
suchen daher, es wiederholt zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Ta inzwischen auch schon viele Fälle vorhanden sein werden, in
denen Versicherte bereits länger als 1 Jahr vermißt sind,
erscheint es angebracht, nunmehr die Hinterbliebenen solcher
Vermißten zugleich auf die Bestimmung des 8 1266 R. B. O.
aufmerksam zu machen. Nach dieser Gesetzesvorschrift stellt
die LandcSversicherungsansta.t den Todestag Verschollener(Ber-

mifjttr ) ltadj hiidaem tivmeffeh  fest . Das Ver^ cheÄkngsan -t
kann von den Hinterbtiebenen als Grundlage für diese Fest¬
stellung gemäß 8 1265 Absatz 2 R. V. O. die eidesstatt¬
liche Erklärung verlangen, daß sie von dem Leben des Ver¬
mißten keinerlei Nachricht erhalten haben seit der letzten über
1 Jahr zurückliegendenMitteilung . Diese ist mitvo'rzulegen,
ebenso etwaige spätere Auskünfte irgend welcher Art, welch»
die Annahme des Todes des Vermißten wahrscheinlich machen.

Wir ersuchen um Bekanntgebung dieser Vorschrift durch
das Kreisblatt . Auch ersuchen wir die Herren Bürgermeister
oder sonstigen mit der Entgegennahme den Rentenanträge
betrauten Stellen darauf hinzuweisen, daß gleich mtt dem
Rentenantrage auch die betreffenden Briefschaften und dergl.,
die das Verschollensein des Versicherten seit' mehr als einem
Jahr beweisen können, vorgelegt werden, um das Verfahre» zu
beschleunigen.

Der Vorstand der Landesverficherungsanstatt
Hessen-Nassau.
Zn Vertretung:
Dr . Schroeder.

* * *

A- 1097. Diez,  den 3. November 1915.
A« die Herren Bürgermeister.

Abdruck zur Kenntnis und entsprechenden weiteren Ver¬
anlassung.

Das Versicherrmgsamt.
Der Borfitzende

I . V.
Schön.

Pr . I. 8. C. 2162. Wiesbaden, den 29. Oktober 1916.
Bekanntmachung

Meine Verfügung vom 21. b. Mts ., Pr . I. 8 C. 1864,
ist erledigt, da das Kind Ottilie .Kampf ermittelt worden ist.

Ter Regierungspräsident.
J Im Aufträge, ]Hotter.

rgb. Nr . 8209. Meschede, den 28. Oktober 1915.
Bekanntmachung.

Am 10. auf den 11. Oktober 1915 sind von der Arbeits¬
stelle Gewerkschaft Eisenzecher Zug in Eiserselo, Kreis Sie¬
gen, 3 französische Kriegsgefangene entwichen.

Es wird gebeten, das Wettere zur Wiederergreifung
dieser Entwichenen nochmals eingehend zu veranlassen und
das Ergebnis gefl. hierher mitzuteilen.

Bei einem evtl . Wiederergreifen eines der Gefangenen
wird gleichzeitig um Namhaftmachung der Personen er¬
sucht, welche sich hierbei verdient gemacht haben, zwecks
Vorschlags zu einer Belohnung.

1. Ronzeauö, Joseph , Gef.-Nr . 8289, Franzose, Soldat,
Sprache französisch, italienisch und spanisch, Größe 168
Ztm ., schlank, Kopfform normal , Nase normal , blaue Augen,
Haare , Voll - und Schnurrbart blond, Zähne gesund, braune
gesunde Gesichtsfarbe.

2. Nicouland , Ernest , Gef .-Nr . 8316, Franzose , Soldat,
Sprache französisch, Größe 185 Ztm ., kräftig, Kopf normal,
blaue Augen, Haar u. kl. Schnurrbart blond, schlechte Zähne,
keine besonderen Kennzeichen.

8. Lamirault , Louis , Gef .-Nr . 2153, Franzose , Soldat,
Sprache französisch, 20 Jahre alt , 158 Ztm . Größe, klein,
Kops rund , blaue Augen, Haare braun , Zähne gut, keine be¬
sonderen Kennzeichen.

Alle Gefangenen tragen Uniform , außerdem blaue Ar-
beitcrkleidung, welche durch rote Oelanstriche gekennzeich¬
net ist.

Kriegsgefangenenlager Meschede.
A. B. gez. Wnrmbach, Hauptmann und Adjutant.
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